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 Veröffentlicht am 20.04.1926

Norm

AngG §20 I4

Rechtssatz

Wird der Angestellte von einer Arbeiterorganisation zum Scheiden aus seinem Dienste veranlaßt und verläßt er seinen

Dienstposten, obwohl der Dienstgeber diesen Austritt nicht für sich gelten läßt, so stehen dem Angestellten Ansprüche

auf Lohn für die Kündigungsfrist gegen den Dienstgeber nicht zu.
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Schlagworte

SW: Arbeitgeber, Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis, vorzeitige Auflösung, Arbeitnehmerorganisation,
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